
Neues Formular „medizinische Rehabilitation“ (Muster 61) – Stichtagsregelung zum 01.07.2022

Die Änderung der Reha-Richtlinie zum 01.07.2022 bedingt auch eine Überarbeitung des Formulars
Muster 61. Es handelt sich dabei um eine Stichtagsregelung. Die alten Formulare dürfen nur noch
bis  zum  30.  Juni  2022  verwendet  werden,  ab  dem 1.  Juli  ist  dann  das  neue  Muster  61  zu
verwenden. Ausschlaggebend ist dabei das Ausstellungsdatum. Wir werden rechtzeitig informieren, ab
wann die neuen Formulare bestellt werden können.

Was wird neu?
Für zu dokumentierende Einwilligungsentscheidungen der Patienten wird es u. a. einen neuen Teil E
geben. Zusätzlich gibt es Raum zur Angabe von Funktionstests für die Verordnung einer geriatrischen
Rehabilitation  für  über  siebzigjährige  Patienten  (siehe  Rundschreibenartikel  „Änderung  der
Rehabilitations-Richtlinie“ im  April  2022).  Eine  ausführliche  Vordruckerläuterung  finden  Sie  unter
www.kv-thueringen.de.
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